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Böschung

Höhenpunkte

Bemaßung

bestehende Flurstücksgrenze

Flurstücksbezeichnung

15

Zweckbestimmung:

Gemeindezentrum

Feuerwehrgerätehaus

 Gesamthöhe in m ü. NHN

Grundflächenzahl

Sichtdreieck, L=70m Sichtdreiecke

35,39

bestehende Flurgrenze

GZ
F

I  Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Umgrenzung von Flächen, die von Bebauung
freizuhalten sind, Knickschutzstreifen

Anpflanzgebot: Einzelbaum
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a  BauGB

137

1.

2.

3.

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs,
Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und
Spielanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf
zweckbestimmung: Feuerwehr

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs,
Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und
Spielanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB)

Erhaltung: Knick

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Stellplätze

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind,
Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10, Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplan Nr. 18 "Tammlingkoppel" (rechtskräftig seit 06.01.2023)

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

ÖF

St

Nachrichtliche Übernahme aus dem Basis-
Bebauungsplan Nr. 18 "Tammlingkoppel"

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung1.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 16BauNVO)

4.

8.

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch

Darstellung ohne Normcharakter

der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 "Tammlingkoppel"

Planzeichenerklärung
Festsetzungen
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